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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 30.10.2025 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Verantwortlich: Dietmar Meyer 
Amt: Kämmerei 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E S/X/516 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen 11.11.2025 12 ja 

Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss 01.12.2025  ja 

Samtgemeindeausschuss 08.12.2025  nein 

Samtgemeinderat 12.01.2026  ja 

 
 
Nachtragshaushaltsplanberatungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 
Hier: Haushaltsansätze für das Jahr 2026 
 

 
Sachverhalt: 
Beigefügt erhalten Sie den Nachtragshaushaltsplanentwurf für das Jahr 2026. 
 
Gegenstand des Nachtragshaushaltsplans sind lediglich die Investitionsansätze. Der Ergebnishaus-
halt wird nicht geändert. 
 
Die geänderten Investitionsansätze können der Seite 8 des Haushaltsplans auf einen Blick entnom-
men werden. 
 
Die Änderungen sind folgende: 
 

1. Erhöhte Kindertagesstättenförderung  
Nachträglich ist mit folgenden Verbesserungen zu rechnen: 
I-2021-012 - Erweiterung Krippe Westergellersen 45.000,00 € 
I-2021-014 - Erweiterung Kindergarten Westergellersen 195.000,00 € 
I-2021-016 - Ausbau Kindergarten Südergellersen  195.000,00 € 
I-2022-019 - Sportkindergarten Reppenstedt  390.000,00 € 
 
Darüber hinaus ist bei der 
I-2024-001 - Sanierung Kita Rappelkiste Reppenstedt mit  46.000,00 € 
Förderung für die Heizungsanlage durch die KfW zu rechnen. 
 
2. Grundschulen 
Für die Einrichtung von grünen Klassenzimmern sind entsprechende Förderanträge gestellt. Folgen-
de Ansätze sind hier geplant: 
 
I-2023-026 - Grünes Klassenzimmer GS Kirchgellersen  
Ausgabe: 143.800,00 € Einnahme: 122.000,00 € netto  -21.800,00 € 
 
I-2023-027 - Grünes Klassenzimmer GS Westergellersen  
Ausgabe: 140.700,00 € Einnahme: 119.000,00 € netto  -21.700,00 € 
 
3. Zusätzliche Mittel im Rahmen des Paktes Kommunalinvestitionen  
I-2026-006 - Pakt Kommunalinvestitionen  163.300,00 € 
als Einnahme veranschlagt. 
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4. Freiwillige Feuerwehr 
Für Rauchmelder bzw. Alarmanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern sind folgende Ausgabeansät-
ze vorgesehen: 
I-2026-007 - FF Reppenstedt  5.000,00 € 
I-2026-008 - FF Kirchgellersen  10.000,00 € 
I-2026-009 - FF Südergellersen  3.400,00 € 
I-2026-010 - FF Heiligenthal  3.300,00 € 
I-2026-011 - FF Westergellersen  3.300,00 € 
 
In jüngster Vergangenheit sind vermehrt Feuerwehrhäuser im Bundesgebiet abgebrannt. Zuletzt 
brannte das Feuerwehrhaus in Lüdersburg (Samtgemeinde Scharnebeck). Das Löschfahrzeug war 
nach dem Brand nicht mehr nutzbar. 
 
Brände in Feuerwehrhäusern werden meist erst spät bemerkt, da die Häuser nicht ständig besetzt 
sind. Die Folge sind hohe Sachschäden. Bedeutend wichtiger ist jedoch, dass die Kommune ihre 
Pflichtaufgabe zur Sicherung des Brandschutzes und Einhaltung der Schutzziele (insb. Eintreffzeiten) 
nicht mehr in vollem Umfang erfüllen kann.  
 
Daher ist es vorgesehen, alle Feuerwehrhäuser mit Rauchmeldeanlagen auszustatten. Im Alarmfall 
erfolgt neben einem akustischen Signal im Feuerwehrhaus die Alarmierung der Feuerwehr über 
Handy.  
 
Zusätzlich ist angestrebt, die Feuerwehrhäuser in Reppenstedt und Kirchgellersen mit Alarmanlagen 
auszustatten. Grund hierfür sind vermehrte Einbrüche in Feuerwehrhäusern in jüngster Vergangen-
heit im Gebiet des Landkreises Lüneburg mit dem Ziel, spezielle Gerätschaften der technischen Hilfe-
leistung zu entwenden.  
 
Für die Ersatzbeschaffung eines HLF20 der Feuerwehr Kirchgellersen ist bei I-2028-001 eine Ver-
pflichtungsermächtigung für das Jahr 2029 in Höhe von 600.000,00 € vorgesehen (S. 9 des Nach-
tragshaushaltsplanes). Dies sind 175.000,00 € weniger als im ursprünglichen Finanzplan vorgese-
hen. 
 
In der Finanzplanung zum Doppelhaushaltes 2025/2026 ist die Ersatzbeschaffung für das Jahr 2029 
vorgesehen. Seit Aufstellung des Doppelhaushaltes haben sich die Lieferzeiten für HLF20 weiter ver-
längert. Nach Mitteilung der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeindebundes (KWL) liegen die Lieferzeiten der Hersteller von Feuer-
wehrfahrzeugen nunmehr zwischen 2 und 4 Jahren, Tendenz ansteigend. Daher wird vorgeschlagen, 
bereits im Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufzunehmen, um die Auf-
tragsvergabe im Jahr 2026 durchzuführen. Die Auslieferung ist für 2029 vorgesehen.  
 
Im Haushaltsplan 2025/2026 war ein Ansatz von 775.000,00 € aufgrund eines Orientierungsangebo-
tes vorgesehen. Die KWL hat kürzlich Vergaben für HLF20 im Auftrag anderer Kommunen durchge-
führt. Es wurde seitens der KWL vorgeschlagen, für eine Ersatzbeschaffung Haushaltsmittel in Höhe 
von 600.000,00 € bei einer Beschaffung in 2026 vorzuhalten.  
 
5.  Abwasser 
I-2021-026 - Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt  820.000 € 
 
Die Sanierung des Hauptpumpwerkes ist bereits in der Sitzung des Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und 
Planungsausschusses am 07.10.2025 vom Fachausschuss empfohlen worden. Es stehen noch 
Haushaltsreste aus Vorjahren i. H. v. 678.000,00 € zur Verfügung. Daher ist mit Gesamtkosten von 
ca. 1.500.000 € für die Maßnahme zu rechnen. 
 
6. Überschuss Finanzhaushalt 
Im Zuge der Nachtragshaushaltsplanberatungen ergibt sich mithin ein Überschuss aus den voraus-
sichtlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von  145.800,00 €. 
 
Insofern dürfte der Nachtragshaushaltsplan genehmigungsfähig sein. 
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7. Stellenplan 
Bei den Änderungen des Stellenplans 2025/2026 wurden die bereits beschlossenen Personalverän-
derungen des Jahres 2025 eingepflegt. 
 
Neu hinzugekommen sind lediglich 0,25 Stellen für den Bereich der EDV (lfd. Nr. 21) und 0,5 Stellen 
der Entgeltgruppe 8 bei der lfd. Nr. 27 für die Unterstützung und Vertretung der verantwortlichen Mit-
arbeiterinnen für die Einführung der Umsatzsteuer und für die Unterstützung der Gesellschaften. 
 
Im Anhang zum Stellenplan wurde eine Projektstelle „Wärme-Ziel“ (0,5 Stellen) mit Entgeltgruppe 11 
ausgewiesen. Diese Stelle wird bei der Hansestadt Lüneburg besetzt. Die Stelle wird zu 100 % ge-
fördert, sodass der Samtgemeinde Gellersen keine Kosten entstehen. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für den 1. Nachtragshaushalt 2026 

werden beschlossen. Das Investitionsprogramm wird beschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Anlage(n): 

• Nachtragshaushaltsplan 2026 (Stand: 27.10.2025) 
 
 


